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Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Papendorf beschliel3t die Neufassung der Satzung
Uber die Erhebung der Zweitwohnungssteuer in der Gemeinde Papendorf.

Sachverhalt

Die Satzung Uber die Zweitwohnungssteuer der Gemeinde Papendorf vom 23.11.2006 mit
der ersten Anderung vom 23.08.2007 und der zweiten Anderung vom 10.12.2009 wurde auf
Aktualitat gepruft und an die neueste Rechtsprechung und die Arbeitsweisen im Amt
Warnow-West angepasst.

Hintergrund fir die Erhebung der Zweitwohnungssteuer sind die sog. Schliisselzuweisungen,
die den Kommunen aus dem kommunalen Finanzausgleich zuflie3en, die sich nach der
Anzahl der gemeldeten Einwohner einer Stadt berechnen. Dabei werden aber nur Einwohner
mit Hauptwohnsitz beriicksichtigt. Somit erhalten die amtsangehérigen Gemeinden flr
Inhaber von Zweitwohnungen keine Mittelzuweisungen aus z.B. Steueraufkommen und
Finanzausgleich. Zweck der Zweitwohnungssteuer ist daher, die Inhaber von
Zweitwohnungen angemessen an den kommunalen Aufwendungen (z.B. fur Infrastruktur,
Bildung und Freizeitangebote) zu beteiligen.

Finanzielle Auswirkungen

Keine.
Anlage/n
1 Satzung Uber die Erhebung der Zweitwohnungssteuer in der Gemeinde
Papendorf (6ffentlich)
2 Synopse zur Neufassung Uber die Erhebung der Zweitwohnungssteuer in der
Gemeinde Papendorf (6ffentlich)




Neufassung der Satzung Uber die Erhebung der Zweitwohnungssteuer in der
Gemeinde Papendorf

Hinweis: Aus Grinden der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der
Sprachformen mannlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Samtliche Personenbezeichnungen
gelten gleichermal3en fur alle Geschlechter.

Aufgrund des 8§ 5 Abs. 1 der Kommunalverfassung fur das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in
der derzeit giltigen Fassung und der 88 1 bis 3, 12, 15 bis 17 des Kommunalabgabengesetzes
Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) in der derzeit giltigen Fassung, wird nach

Beschlussfassung der Gemeindevertretung der Gemeinde Papendorf vom xx.xx.2025 folgende
Satzung erlassen:

8 1 Allgemeines
Die Gemeinde Papendorf erhebt eine Zweitwohnungssteuer.

§ 2 Steuergegenstand
(1) Gegenstand der Steuer ist das Innehaben einer Zweitwohnung im Gemeindegebiet.

(2) Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung, die jemand neben seiner innerhalb oder auRerhalb des
Gemeindegebietes gelegenen Hauptwohnung in melderechtlichem Sinne fiir seinen persodnlichen
Lebensbedarf oder den personlichen Lebensbedarf seiner Familienmitglieder innehat. 2Eine
Wohnung verliert die Eigenschaft einer Zweitwohnung nicht dadurch, dass ihr Inhaber sie zeitweilig
zu anderen als den vorgenannten Zwecken nutzt.

(3) Als Hauptwohnung gilt diejenige Wohnung von mehreren im In- und Ausland, die jemand
Uberwiegend nutzt.

(4) *Nutzen mehrere Personen, die nicht zu einer Familie gehtren, gemeinschaftlich eine Wohnung,
so gilt als Zweitwohnung der auf diejenigen Personen entfallene Wohnungsanteil, denen die Wohnung
als Zweitwohnung im Sinne des § 2 Abs. 2 dient. ?Fur die Berechnung des Wohnungsanteils ist die
Flache der gemeinschaftlich genutzten Rdume den an der Gemeinschaft beteiligten Personen zu
gleichen Teilen zuzurechnen. 3Dem Anteil an der Flache der gemeinschaftlich genutzten Raume ist
die Flache der von dem Nutzungsberechtigten allein genutzten Raumen hinzuzuftigen.

(5) Zweitwohnungen sind insbesondere auch Wohnungen, die auf Erholungsgrundstticken (88
312 bis 315 des Zivilgesetzbuches der DDR vom 16.06.1975, GBI.1, Nr. 27, S. 466) errichtet
worden sind. 2Hierunter fallen ebenfalls alle Wochenendh&user; auch diejenigen, die vor 1990
errichtet wurden.

(6) Als Zweitwohnungen gelten nicht:

1. Wohnungen, die nachweislich ganz zum Zwecke der Einkommenserzielung (Geld- oder
Vermdgensanlage) gehalten werden.

2. Wohnungen, die aus beruflichen Griinden in der Gemeinde Papendorf nicht dauernd
getrenntlebenden verheirateten Personen allein ohne ihren jeweiligen Ehepartner innehaben und
die sie Uberwiegend nutzen, wenn sich die Hauptwohnung der Eheleute auf3erhalb der Gemeinde
befindet. Nicht dauernd getrenntlebende eingetragene Lebenspartnerschaften sind nicht dauernd
getrenntlebenden verheirateten Personen gleichgestellt.

3. Wohnungen, die von o6ffentlichen oder gemeinnitzigen Tragern zu therapeutischen oder
sozialpddagogischen Zwecken oder fur Erziehungszwecke entgeltlich oder unentgeltlich zur
Verfligung gestellt werden.
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4. Gartenlauben im Sinne des § 3 Abs. 2 und des § 20 a des Bundeskleingartengesetzes
(BKleingG) vom 28.02.1983 (BGBI. | Seite 210 in der derzeit gultigen Fassung). 2Dies gilt nicht fur
Gartenlauben nach 8 20 a Nr. 8 des Bundeskleingartengesetzes, deren Inhaber vor dem
03.10.1990 eine Befugnis zur dauernden Nutzung der Laube zu Wohnzwecken erteilt wurde oder
die dauernd zu Wohnzwecken genutzt werden. 3Soweit die Entfernung zwischen dem
Hauptwohnsitz des Inhabers der Gartenlaube und der Gartenlaube Gber 50 km betréagt, wird
vermutet, dass die Gartenlaube dauernd zu Wohnzwecken genutzt wird und insoweit Uber eine
Beschaffenheit verfugt, die — entgegen der Forderungen der 88 3 Abs. 2 und 20 a Nr. 7
Bundeskleingartengesetz — zum Wohnen geeignet ist. “Der Inhaber der Gartenlaube kann diese
Vermutung durch Beibringung geeigneter Nachweise im Einzelfall widerlegen.

5. Dritte und weitere Wohnungen im Gemeindegebiet.
§ 3 Steuerpflicht

(1) *Steuerpflichtig ist der Inhaber einer im Gemeindegebiet liegenden Zweitwohnung.

2Inhaber einer Zweitwohnung ist derjenige, dem die Verfiigungsbefugnis tiber die Wohnung als
Eigentimer, Mieter oder als sonstiger Dauernutzungsberechtigter zusteht.

3Das gilt auch bei unentgeltlicher Nutzung.

(2) Sind mehrere Personen gemeinschaftlich Inhaber einer Zweitwohnung, so sind sie
Gesamtschuldner.

(3) Hat der Inhaber einer Zweitwohnung die Mdoglichkeit der Eigennutzung, so ist die
Zweitwohnungssteuer im vollen Umfang zu erheben. ?Zeiten des Wohnungsleerstandes, fiir die
eine Eigennutzungsmadglichkeit rechtlich nicht ausgeschlossen worden ist, sind grundsatzlich den
Zeiten zuzurechnen, in denen die Wohnung fur die Zwecke des personlichen Lebensbedarfes
vorgehalten wird.

§ 4 Steuerbemessungsgrundlage

(1) Die Steuer bemisst sich nach dem aufgrund des Nutzungsvertrages im Besteuerungszeitraum
geschuldeten Entgelt ohne Betriebs- oder sonstige Nebenkosten, bei Mietvertrdgen nach der
Nettokaltmiete.

(2) *An Stelle des Betrages nach Absatz 1 gilt als jahrlicher Mietaufwand die ortstibliche Miete fur
solche Wohnungen/ Wohnhéauser, die eigengenutzt, ungenutzt, zum voribergehenden Gebrauch
oder unentgeltlich Uberlassen sind. 2Die ortsibliche Miete wird in Anlehnung an die
Jahresnettokaltmiete geschatzt, die fir RAume gleicher oder &hnlicher Art, Lage und Ausstattung
regelmaRig gezahlt wird.

(3) Bei Wochenendhausern, Bungalows und ahnlichen Baulichkeiten, die zum zeitweisen Wohnen
vorgehalten werden, gilt § 4 Abs. 2 dieser Satzung entsprechend.

(4) Die maRRgebliche Wohnflache ist nach den 88 2 bis 4 der Wohnflachenverordnung (WoFIV) vom
25. November 2003 (BGBI. | S. 2346) in der derzeit gultigen Fassung zu ermitteln.

§ 5 Steuersatz
Die Steuer betragt 10% der Bemessungsgrundlage.
§ 6 Beginn und Ende der Steuerpflicht, Falligkeit

(1) 'Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt. >Steuerjahr ist das Kalenderjahr.
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(2) 'Die Steuerpflicht entsteht am 01. Januar des jeweiligen Kalenderjahres, friihestens jedoch mit
Inkrafttreten dieser Satzung.

2Ist eine Wohnung erst nach dem 01. Januar des jeweiligen Kalenderjahres als Zweitwohnung zu
beurteilen, so entsteht die Steuerschuld am ersten Tag des darauffolgenden Kalendermonats. *Die
Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Steuerpflichtige die Wohnung
aufgibt.

(3) 'Die Steuer ist jeweils mit dem Viertel inres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August
und 15. November fallig.

2Fur die Vergangenheit nachzuzahlende Steuerbetrage werden innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe des Steuerbescheides fallig.

(4) Uberzahlungen werden erstattet.
8 7 Anzeigepflicht

(1) Wer eine Zweitwohnung innehat, in Besitz nimmt oder aufgibt hat dieses der Gemeinde
Papendorf, vertreten durch das Amt Warnow-West, Schulweg 1A, 18198 Kritzmow, innerhalb von
1 Monat schriftlich mitzuteilen.

(2) *Unbeschadet der sich aus Abs. 1 ergebenden Verpflichtung kann die Gemeinde Papendorf
jede Person zur Abgabe einer Steuererklarung auffordern, die aufgrund eigener Ermittlungen nach
§ 2 dieser Satzung die Steuertatbestande erfllt. %Ist die Wohnung keine Zweitwohnung nach § 2
dieser Satzung, hat deren Inhaber der Zweitwohnung sich nach dem auf der Amtsseite
eingestellten aktuellen Vordruck zu erklaren (https://www.amt-warnow-
west.de/tag/zweitwohnungssteuer/) und die hierfir mafigeblichen Umstidnde anzugeben
(Negativmeldung).

(3) Die Angaben des Erklarungspflichtigen sind durch geeignete Unterlagen, insbesondere durch
Mietvertrag oder Mietdnderungsvertrag, Gewerbeanmeldung, Verwaltervertrag u.a. nachzuweisen.

(4) Der Inhaber einer Zweitwohnung ist verpflichtet, der Gemeinde Papendorf die flr die Hohe der
Steuer sowie alle weiteren zugrundeliegenden Tatsachen maf3geblichen Anderungen unverzuiglich
schriftlich mitzuteilen.

§ 8 Besteuerungsverfahren

(1) Wird die Erklarung nicht innerhalb von vier Wochen nach Ablauf der in 8 7 Abs. 1 gesetzten
Frist abgegeben, gilt die Wohnung als ganzjahrlich fir den Inhaber verfligbar.

(2) 'Die Steuer wird als Jahressteuer durch Bescheid festgesetzt. 2Solange es keine Anderungen
in der Bemessungsgrundlage oder des Steuerbescheides gibt, gilt der Bescheid als
Mehrjahresbescheid fiir zukiinftige Zeitraume. °Die Mdoglichkeit der Anderung des
Steuerbescheides nach den Vorschriften der Abgabenordnung lber die Anderung von
Steuerbescheiden bleibt unberihrt.

(3) !Gibt die nach § 7 dieser Satzung verpflichtete Person eine Erklarung nicht oder nicht rechtzeitig
ab, kann die Steuer nach § 12 KAG M-V in Verbindung mit § 162 der Abgabenordnung aufgrund
einer Schatzung festgesetzt werden. ?Dartiber hinaus konnen Verspatungszuschlage nach § 12
KAG in Verbindung mit 8 152 der Abgabenordnung erhoben werden.

§ 9 Mitwirkungspflicht Dritter

Wenn die Beteiligten den Sachverhalt nicht aufklaren konnen oder die Bemihungen um eine
Aufklarung erfolglos erscheinen, sind auch andere Personen, insbesondere vom Inhaber
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beauftragte Vermieter, Verpéchter oder Vermittler von Zweitwohnungen im Sinne von § 2 Abs. 2
dieser Satzung verpflichtet, auf Anfrage die fur die Steuerfestsetzung relevanten Tatbestande nach
§ 12 KAG M-V in Verbindung mit 8 93 der Abgabenordnung mitzuteilen.

§ 10 Verwendung personenbezogener Daten

(1) Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Steuer im Rahmen der
Veranlagung nach dieser Satzung ist die Gemeinde Papendorf gemall § 2
Landesdatenschutzgesetz M-V berechtigt, Daten insbesondere aus folgenden Auskinften,
Unterlagen und Mitteilungen zu verarbeiten, soweit sie zur Erfullung der Aufgaben nach dieser
Satzung erforderlich sind:

- Meldeauskiinfte

- Unterlagen der Grundsteuerveranlagung

- Grundbuch und Grundbuchakten

- Unterlagen der Einheitsbewertung

- Mitteilung der Vorbesitzer

- Antrage auf Vorkaufsrechtsverzichtserklarungen
- Bauakten

- Liegenschaftskataster

(2) Dartuber hinaus sind die Erhebung und die Weiterverarbeitung personenbezogener Daten zu
Kontrollzwecken zuléssig, soweit es zur Erfullung der Aufgaben nach dieser Satzung erforderlich
ist.

(3) Die Gemeinde Papendorf ist berechtigt, auf der Grundlage von Angaben der Steuerpflichtigen
und von Daten aus den in Abs. 1 genannten Quellen ein Verzeichnis der Steuerpflichtigen mit den
fur die Steuererhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten anzulegen und zu fuhren und
diese Daten zum Zwecke der Erhebung der Zweitwohnungssteuer nach dieser Satzung zu
verwenden und weiter zu verarbeiten.

(4) Der Einsatz elektronischer Datenverarbeitungsanlagen ist zulassig.

§ 11 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Steuerpflichtiger oder bei der Wahrnehmung der
Angelegenheit eines Steuerpflichtigen leichtfertig

1. Gber steuerrechtlich erhebliche Tatsachen unrichtig oder unvollstandige Angaben macht oder

2. die Gemeinde Papendorf pflichtwidrig Gber steuerrechtlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis
lasst

und dadurch Steuern verkirzt oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile fur sich oder einen anderen
erlangt.

(2) Wer die in Abs. 1 genannten Handlungen vorséatzlich begeht, unterliegt den Strafbestimmungen
des § 16 Abs. 1 KAG M-V.

(3) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsatzlich oder leichtfertig

1. Belege ausstellt, die in tats&chlicher Hinsicht unrichtig sind, oder

2. der Erklarungspflicht Gber das Innehaben einer Zweitwohnung sowie alle der Besteuerung
zugrundeliegenden Tatsachen nicht nachkommt.

Zuwiderhandlungen gegen die 88 7 und 8 dieser Satzung sind Ordnungswidrigkeiten nach § 17
KAG M-V.
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(4) Gemal § 17 Abs. 3 KAG M-V kann eine Ordnungswidrigkeit nach Abs. 1 mit einer Geldbul3e
bis zu 10.000,00 Euro, die Ordnungswidrigkeit nach Abs. 2 mit einer GeldbufRe bis zu 5.000,00
Euro geahndet werden.

8 12 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am xx.xx.202x in Kraft.

Papendorf, den

Bernd Risch
Birgermeister

Gem. § 5 Abs. 5 KV M-V vom 13. Januar 1998 (GVOBI. M-V, S. 249) in der derzeit glltigen Fassung wird
auf Folgendes hingewiesen:

Ein Verstol3 gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung enthalten oder auf
Grund der Kommunalverfassung erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit der 6ffentlichen
Bekanntmachung dieser Satzung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Folge tritt nicht ein, wenn der
Verstol3 innerhalb der Jahresfrist schriftich und unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der
Tatsache, aus der sich der Verstol3 ergibt, gegenliiber der Stadt Wesenberg geltend gemacht wird. Eine
Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften kann hiervon abweichend
stets geltend gemacht werden.
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Synopse zur Neufassung liber die Erhebung der Zweitwohnungssteuer in der Gemeinde Papendorf

§ 1 Allgemeines

§ 1 Allgemeines

Die Gemeinde Papendorf erhebt eine Zweitwohnungssteuer.

Die Gemeinde Papendorf erhebt eine Zweitwohnungssteuer.

§ 2 Steuergegenstand

§ 2 Steuergegenstand

(1) Gegenstand der Steuer ist das Innehaben einer Zweitwohnung im Gemeindegebiet.

(2) Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung, Gber die jemand neben seiner Hauptwohnung zu Zwecken seines
personlichen Lebensbedarfs oder dem seiner Familienmitglieder verfiigen kann, oder die er anderen Personen
kostenlos oder gegen die bloBe Erstattung der tatsadchlichen Kosten des Aufenthalts in dieser Wohnung zur
Verfugung stellt.

Eine Wohnung verliert die Eigenschaft einer Zweitwohnung nicht dadurch, dass ihr Inhaber sie zeitweilig zu
anderen als den vorgenannten Zwecken nutzt.

(3) Zweitwohnung im Sinne dieser Satzung ist jeder umschlossene Raum, der zum Wohnen oder Schlafen
bestimmt ist und zu dem eine Kiiche oder Kochnische sowie eine Toilette gehort.

(4) Zweitwohnungen sind insbesondere auch Wohnungen, die auf Erholungsgrundstiicken (88 312 bis 315 des
Zivilgesetzbuches der DDR vom 16.06.1975, GBL.1, Nr. 27, S.466) errichtet worden sind.

(5) Dritte und weitere Wohnungen im Gemeindegebiet unterliegen nicht der Zweitwohnungssteuer.
(6) Das Innehaben einer aus beruflichen Griinden gehaltene Wohnung eines nicht dauernd getrennt lebenden
Verheirateten, dessen eheliche Wohnung sich in einer anderen Gemeinde/Stadt befindet, unterliegt nicht der

Zweitwohnungssteuer.

(7) Eine Zweitwohnung, fiir die der Inhaber tber eine Eigennutzungsmaoglichkeit von weniger als zwei Monaten
verfligt, unterliegt nicht der Zweitwohnungssteuer.

(1) Gegenstand der Steuer ist das Innehaben einer Zweitwohnung im Gemeindegebiet.

(2) 'Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung, die jemand neben seiner innerhalb oder auBerhalb des
Gemeindegebietes gelegenen Hauptwohnung in melderechtlichem Sinne fur seinen persdnlichen
Lebensbedarf oder den personlichen Lebensbedarf seiner Familienmitglieder innehat. 2Eine Wohnung verliert
die Eigenschaft einer Zweitwohnung nicht dadurch, dass ihr Inhaber sie zeitweilig zu anderen als den
vorgenannten Zwecken nutzt.

(3) Als Hauptwohnung gilt diejenige Wohnung von mehreren im In- und Ausland, die jemand Uberwiegend
nutzt.

(4) "Nutzen mehrere Personen, die nicht zu einer Familie geh6ren, gemeinschaftlich eine Wohnung, so gilt als
Zweitwohnung der auf diejenigen Personen entfallene Wohnungsanteil, denen die Wohnung als Zweitwohnung
im Sinne des § 2 Abs. 2 dient. ?Fur die Berechnung des Wohnungsanteils ist die Fladche der gemeinschaftlich
genutzten Raume den an der Gemeinschaft beteiligten Personen zu gleichen Teilen zuzurechnen. *Dem Anteil
an der Flache der gemeinschaftlich genutzten Raume ist die Flache der von dem Nutzungsberechtigten allein
genutzten Rdumen hinzuzufigen.

(5) 'Zweitwohnungen sind insbesondere auch Wohnungen, die auf Erholungsgrundstiicken (§8 312 bis 315 des
Zivilgesetzbuches der DDR vom 16.06.1975, GBL.1, Nr. 27, S. 466) errichtet worden sind. 2Hierunter fallen
ebenfalls alle Wochenendhauser; auch diejenigen, die vor 1990 errichtet wurden.

(6) Als Zweitwohnungen gelten nicht:

1. Wohnungen, die nachweislich ganz zum Zwecke der Einkommenserzielung (Geld- oder Vermdgensanlage)
gehalten werden.

2. Wohnungen, die aus beruflichen Griinden in der Gemeinde Papendorf nicht dauernd getrenntlebenden
verheirateten Personen allein ohne ihren jeweiligen Ehepartner innehaben und die sie Uberwiegend nutzen,
wenn sich die Hauptwohnung der Eheleute auBerhalb der Gemeinde befindet. Nicht dauernd getrenntlebende
eingetragene Lebenspartnerschaften sind nicht dauernd getrenntlebenden verheirateten Personen
gleichgestellt.

3. Wohnungen, die von 6ffentlichen oder gemeinnutzigen Tragern zu therapeutischen oder
sozialpadagogischen Zwecken oder fur Erziehungszwecke entgeltlich oder unentgeltlich zur Verfligung gestellt
werden.

4.'Gartenlauben im Sinne des § 3 Abs. 2 und des § 20 a des Bundeskleingartengesetzes (BKleingG) vom
28.02.1983 (BGBL. | Seite 210 in der derzeit guiltigen Fassung). ’Dies gilt nicht fur Gartenlauben nach 8§ 20 a Nr.
8 des Bundeskleingartengesetzes, deren Inhaber vor dem 03.10.1990 eine Befugnis zur dauernden Nutzung
der Laube zu Wohnzwecken erteilt wurde oder die dauernd zu Wohnzwecken genutzt werden. *Soweit die
Entfernung zwischen dem Hauptwohnsitz des Inhabers der Gartenlaube und der Gartenlaube tber 50 km
betragt, wird vermutet, dass die Gartenlaube dauernd zu Wohnzwecken genutzt wird und insoweit tUber eine
Beschaffenheit verfligt, die — entgegen der Forderungen der 88 3 Abs. 2 und 20 a Nr. 7 Bundeskleingartengesetz
—-zum Wohnen geeignet ist. “Der Inhaber der Gartenlaube kann diese Vermutung durch Beibringung geeigneter
Nachweise im Einzelfall widerlegen.

5. Dritte und weitere Wohnungen im Gemeindegebiet.

§ 3 Steuerpflichtiger

§ 3 Steuerpflicht




(1) Steuerpflichtig ist der Inhaber einer im Gemeindegebiet liegenden Zweitwohnung.

Inhaber einer Zweitwohnung ist derjenige, dem die Verfligungsbefugnis tiber die Wohnung als Eigentumer,
Mieter oder als sonstiger Dauernutzungsberechtigter zusteht.

Das gilt auch bei unentgeltlicher Nutzung.

(2) Sind mehrere Personen gemeinschaftlich Inhaber einer Zweitwohnung, so sind sie Gesamtschuldner.

(1) 'Steuerpflichtig ist der Inhaber einer im Gemeindegebiet liegenden Zweitwohnung.

2Inhaber einer Zweitwohnung ist derjenige, dem die Verflgungsbefugnis Gber die Wohnung als Eigentimer,
Mieter oder als sonstiger Dauernutzungsberechtigter zusteht.

Das gilt auch bei unentgeltlicher Nutzung.

(2) Sind mehrere Personen gemeinschaftlich Inhaber einer Zweitwohnung, so sind sie Gesamtschuldner.

(3) 'Hat der Inhaber einer Zweitwohnung die Moglichkeit der Eigennutzung, so ist die Zweitwohnungssteuer im
vollen Umfang zu erheben. ?Zeiten des Wohnungsleerstandes, fur die eine Eigennutzungsmaoglichkeit rechtlich
nicht ausgeschlossen worden ist, sind grundsatzlich den Zeiten zuzurechnen, in denen die Wohnung fur die
Zwecke des personlichen Lebensbedarfes vorgehalten wird.

§ 4 SteuermaBstab

§ 4 Steuerbemessungsgrundlage

(1) Die Steuerschuld wird nach dem jahrlichen Mietaufwand berechnet.

(2) Der jahrliche Mietaufwand ist das Gesamtentgelt, das der Steuerpflichtige fiir die Benutzung der Wohnung
aufgrund vertraglicher Vereinbarungen nach dem Stand im Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld fur ein
Jahr zu entrichten hat (Jahresrohmiete).

(3) Anstelle des Betrages nach Absatz 2 gilt als jahrlicher Mietaufwand die tbliche Miete fur solche
Wohnungen, die eigen genutzt, ungenutzt, zum voriibergehenden Gebrauch oder unentgeltlich Uberlassen
sind. Die ubliche Miete wird in Anlehnung an die Jahresrohmiete geschatzt, die fur Rdume gleicher oder
ahnlicher Art, Lage und Ausstattung regelmaBig gezahlt wird.

(4) Die Vorschriften des 8 79 Bewertungsgesetz i. d. F. der Bekanntmachung vom 1.Februar 1991 (BGBL. | S.
230), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Jahressteuergesetzes 1997 vom 20. Dezember 1996 (BGBL. | S. 2049)
finden entsprechende Anwendung.

Fur eine Wohnflachenberechnung sind die §§ 42 bis 44 der Zweiten Berechnungsverordnungi. d. F. der
Bekanntmachungvom 12. Oktober 1990 (BGBL. | S. 2178), zuletzt gedndert durch die Vierte Verordnung zur
Anderung wohnungsrechtlicher Vorschriften vom 13. Juli 1992 (BGBL. | S. 1250), entsprechend anzuwenden.

(1) Die Steuer bemisst sich nach dem aufgrund des Nutzungsvertrages im Besteuerungszeitraum geschuldeten
Entgelt ohne Betriebs- oder sonstige Nebenkosten, bei Mietvertragen nach der Nettokaltmiete.

(2) 'An Stelle des Betrages nach Absatz 1 gilt als jahrlicher Mietaufwand die ortsiibliche Miete fur solche
Wohnungen/ Wohnh&user, die eigengenutzt, ungenutzt, zum voriibergehenden Gebrauch oder unentgeltlich
Uiberlassen sind. ?Die ortstibliche Miete wird in Anlehnung an die Jahresnettokaltmiete geschatzt, die fur
Raume gleicher oder dhnlicher Art, Lage und Ausstattung regelmaBig gezahlt wird.

(3) Bei Wochenendhausern, Bungalows und dhnlichen Baulichkeiten, die zum zeitweisen Wohnen vorgehalten
werden, gilt § 4 Abs. 2 dieser Satzung entsprechend.

(4) Die maBgebliche Wohnflache ist nach den §8 2 bis 4 der Wohnflachenverordnung (WoFIV) vom 25.
November 2003 (BGBL. | S. 2346) in der derzeit gliltigen Fassung zu ermitteln.

§ 5 Steuersatz

§ 5 Steuersatz

Die Steuer betragt 10 v. H. des jahrlichen Mietaufwandes.

Die Steuer betragt 10% der Bemessungsgrundlage.

§ 6 Beginn und Ende der Steuerpflicht, Failligkeit

§ 6 Beginn und Ende der Steuerpflicht, Filligkeit

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt, Steuerjahr ist das Kalenderjahr.
(2) Die Steuerpflicht fir ein Steuerjahr entsteht am 01. Januar.
Wird eine Wohnung erst nach dem 01. Januar in Besitz genommen, so entsteht die Steuerpflicht mit dem

Beginn des Kalendervierteljahres, in das der Beginn der Inbesitznahme der Zweitwohnung fallt.

(3) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendervierteljahres, in dem der Steuerpflichtige seine
Zweitwohnung aufgibt.

(4) Bei Ubernahme einer Zweitwohnung von einem bisher Steuerpflichtigen beginnt die Steuerpflicht des
Ubernehmers mit Beginn des auf die Ubernahme folgenden Kalendervierteljahres.

(5) Die Steuer ist jeweils mit dem Viertel ihres Jahresbetrages am 15.Februar, 15.Mai, 15.August, und 15.
November fallig.

(6) Uberzahlungen werden erstattet.

(1) 'Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt. *Steuerjahr ist das Kalenderjahr.

(2) 'Die Steuerpflicht entsteht am 01. Januar des jeweiligen Kalenderjahres, friihestens jedoch mit Inkrafttreten
dieser Satzung.

?|st eine Wohnung erst nach dem 01. Januar des jeweiligen Kalenderjahres als Zweitwohnung zu beurteilen, so
entsteht die Steuerschuld am ersten Tag des darauffolgenden Kalendermonats. *Die Steuerpflicht endet mit
Ablauf des Kalendermonats, in dem der Steuerpflichtige die Wohnung aufgibt.

(3) 'Die Steuer ist jeweils mit dem Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August

und 15. November fallig.

2Fur die Vergangenheit nachzuzahlende Steuerbetrage werden innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des
Steuerbescheides fallig.

(4) Uberzahlungen werden erstattet.




§ 7 Anzeigepflicht

§ 7 Anzeigepflicht

(1) Wer eine Zweitwohnung innehat, in Besitz nimmt oder aufgibt hat dieses der Gemeinde innerhalb von 14
Tagen schriftlich mitzuteilen.

(1) Wer eine Zweitwohnung innehat, in Besitz nimmt oder aufgibt hat dieses der Gemeinde Papendorf,
vertreten durch das Amt Warnow-West, Schulweg 1A, 18198 Kritzmow, innerhalb von 1 Monat schriftlich
mitzuteilen.

(2) '"Unbeschadet der sich aus Abs. 1 ergebenden Verpflichtung kann die Gemeinde Papendorf jede Person zur
Abgabe einer Steuererklarung auffordern, die aufgrund eigener Ermittlungen nach § 2 dieser Satzung die
Steuertatbesténde erflllt. ?Ist die Wohnung keine Zweitwohnung nach § 2 dieser Satzung, hat deren Inhaber
der Zweitwohnung sich nach dem auf der Amtsseite eingestellten aktuellen Vordruck zu erklaren

(https://www.amt-warnow-west.de/tag/zweitwohnungssteuer/) und die hierfir maBgeblichen Umsténde
anzugeben (Negativmeldung).

(3) Die Angaben des Erklarungspflichtigen sind durch geeignete Unterlagen, insbesondere durch Mietvertrag
oder Mietéanderungsvertrag, Gewerbeanmeldung, Verwaltervertrag u.a. nachzuweisen.

(4) Der Inhaber einer Zweitwohnung ist verpflichtet, der Gemeinde Papendorf die fur die Hohe der Steuer sowie
alle weiteren zugrundeliegenden Tatsachen maBgeblichen Anderungen unverziiglich schriftlich mitzuteilen.

§ 8 Mitteilungspflicht

§ 8 Besteuerungsverfahren

(1) Der Steuerpflichtige hat bis zum 31. Januar des laufenden Jahres eine Steuererklarung fir die
Zweitwohnung auf dem von der Gemeinde vorgeschriebenen Vordruck abzugeben.
Diese ist vom Steuerpflichtigen eigenhandig zu unterschreiben.

(2) Wird die Erklarung nicht innerhalb von vier Wochen nach Ablauf der in Abs. 1 gesetzten Frist abgegeben, gilt
die Wohnung als ganzjahrlich fur den Inhaber verfugbar.

(3) Gibt die nach § 7 verpflichtete Person eine Erklarung nicht oder nicht rechtzeitig ab, kann die Steuer nach §
162 der Abgabenordnung (AO) aufgrund einer Schatzung festgesetzt werden. Dartiber hinaus kénnen
Verspatungszuschlage nach § 152 der AO erhoben werden.

(1) Wird die Erklarung nichtinnerhalb von vier Wochen nach Ablauf derin 8 7 Abs. 1 gesetzten Frist abgegeben,
gilt die Wohnung als ganzjahrlich fur den Inhaber verfugbar.

(2) 'Die Steuer wird als Jahressteuer durch Bescheid festgesetzt. 2Solange es keine Anderungen in der
Bemessungsgrundlage oder des Steuerbescheides gibt, gilt der Bescheid als Mehrjahresbescheid fir

zukiinftige Zeitraume. *Die Méglichkeit der Anderung des Steuerbescheides nach den Vorschriften der
Abgabenordnung liber die Anderung von Steuerbescheiden bleibt unberiihrt.

(3) "Gibt die nach § 7 dieser Satzung verpflichtete Person eine Erklarung nicht oder nicht rechtzeitig ab, kann
die Steuer nach § 12 KAG M-V in Verbindung mit § 162 der Abgabenordnung aufgrund einer Schatzung
festgesetzt werden. ?Darlber hinaus kénnen Verspatungszuschlage nach § 12 KAG in Verbindung mit § 152 der
Abgabenordnung erhoben werden.

§ 9 Verwendung personenbezogener Daten

§ 9 Mitwirkungspflicht Dritter

(1) Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Steuer im Rahmen der Veranlagung nach
dieser Satzung ist die Gemeinde gemaB § 10 Landesdatenschutzgesetz M-V berechtigt, Daten aus den
folgenden Unterlagen zu verarbeiten. Soweit sie zur Erfillung der Aufgaben nach dieser Satzung erforderlich
sind:

- Meldeauskulnfte

- Unterlagen der Grundsteuerveranlagung

- Grundbuch und Grundbuchakten

- Unterlagen der Einheitsbewertung

- Mitteilung der Vorbesitzer

- Antrage auf Vorkaufsrechtsverzichtserklarungen
- Bauakten

- Liegenschaftskataster

(2) Darliber hinaus sind die Erhebung und die Weiterverarbeitung personenbezogener Daten zu
Kontrollzwecken zulassig, soweit es zur Erfullung der Aufgaben nach dieser Satzung erforderlich ist.

Wenn die Beteiligten den Sachverhalt nicht aufklaren kénnen oder die Bemuhungen um eine Aufklarung
erfolglos erscheinen, sind auch andere Personen, insbesondere vom Inhaber beauftragte Vermieter,
Verpachter oder Vermittler von Zweitwohnungen im Sinne von § 2 Abs. 2 dieser Satzung verpflichtet, auf
Anfrage die fir die Steuerfestsetzung relevanten Tatbestéande nach § 12 KAG M-V in Verbindung mit 8 93 der
Abgabenordnung mitzuteilen.




(3) Die Gemeinde ist berechtigt, auf der Grundlage von Angaben der Steuerpflichtigen und von Daten aus den
in Abs. 1 genannten Quellen ein Verzeichnis der Steuerpflichtigen mit den fir die Steuererhebung nach dieser
Satzung erforderlichen Daten anzulegen und zu fuhren und diese Daten zum Zwecke der Erhebung der
Zweitwohnungssteuer nach dieser Satzung zu verwenden und weiter zu verarbeiten.

(4) Der Einsatz elektronischer Datenverarbeitungsanlagen ist zulassig.

§ 10 Ordnungswidrigkeiten

§ 10 Verwendung personenbezogener Daten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Steuerpflichtiger oder bei der Wahrnehmung der Angelegenheit eines
Steuerpflichtigen leichtfertig
- Uber steuerrechtlich erhebliche Tatsachen unrichtig oder unvollstandige Angaben macht

oder
die Gemeinde pflichtwidrig Uber steuerrechtlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis ldsst und dadurch
Steuern verkurzt oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile fur sich oder einen anderen erlangt.

(2) Wer die in Abs. 1 genannten Handlungen vorsatzlich begeht, unterliegt den Strafbestimmungen des § 16
Abs. 1 KAG M-V.

(3) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsatzlich oder leichtfertig
1. Belege ausstellt, die in tatsachlicher Hinsicht unrichtig sind oder
2. der Anzeigepflicht Uber das Innehaben oder Aufgabe einer Zweitwohnung nicht
fristgemaB nachkommt.

(4) Zuwiderhandlungen gegen die 88 7 und 8 dieser Satzung sind Ordnungswidrigkeiten nach § 17 KAG M-V.
(5) Eine der in Abs. 1 dieses Paragraphen genannte Ordnungswidrigkeit kann gemaB § 17 (3) KAG mit einer

GeldbuBe bis zu 10.000 Euro, eine Ordnungswidrigkeit nach Abs. 3 dieses Paragraphen kann gemaB § 17 (3)
KAG M-V mit einer GeldbuBe bis zu 5.000 Euro geahndet werden.

(1) Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Steuer im Rahmen der Veranlagung nach
dieser Satzung ist die Gemeinde Papendorf gemaB § 2 Landesdatenschutzgesetz M-V berechtigt, Daten
insbesondere aus folgenden Auskiinften, Unterlagen und Mitteilungen zu verarbeiten, soweit sie zur Erfullung
der Aufgaben nach dieser Satzung erforderlich sind:

- Meldeauskiinfte

- Unterlagen der Grundsteuerveranlagung

- Grundbuch und Grundbuchakten

- Unterlagen der Einheitsbewertung

- Mitteilung der Vorbesitzer

- Antrage auf Vorkaufsrechtsverzichtserklarungen
- Bauakten

- Liegenschaftskataster

(2) Daruber hinaus sind die Erhebung und die Weiterverarbeitung personenbezogener Daten zu
Kontrollzwecken zulassig, soweit es zur Erfullung der Aufgaben nach dieser Satzung erforderlich ist.

(3) Die Gemeinde Papendorf ist berechtigt, auf der Grundlage von Angaben der Steuerpflichtigen und von
Daten aus denin Abs. 1 genannten Quellen ein Verzeichnis der Steuerpflichtigen mit den fir die
Steuererhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten anzulegen und zu fihren und diese Daten zum
Zwecke der Erhebung der Zweitwohnungssteuer nach dieser Satzung zu verwenden und weiter zu verarbeiten.

(4) Der Einsatz elektronischer Datenverarbeitungsanlagen ist zulassig.

§ 11 In-Kraft-Treten

§ 11 Ordnungswidrigkeiten

Diese Satzung tritt am 01.01.2010 in Kraft.

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Steuerpflichtiger oder bei der Wahrnehmung der Angelegenheit eines
Steuerpflichtigen leichtfertig

1. Uber steuerrechtlich erhebliche Tatsachen unrichtig oder unvollstéandige Angaben macht oder

2. die Gemeinde Papendorf pflichtwidrig Uber steuerrechtlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lasst
und dadurch Steuern verkurzt oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile fur sich oder einen anderen erlangt.

(2) Wer die in Abs. 1 genannten Handlungen vorsatzlich begeht, unterliegt den Strafbestimmungen des § 16
Abs. 1 KAG M-V.

(3) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsatzlich oder leichtfertig

1. Belege ausstellt, die in tatsachlicher Hinsicht unrichtig sind, oder

2. der Erklarungspflicht Gber das Innehaben einer Zweitwohnung sowie alle der Besteuerung
zugrundeliegenden Tatsachen nicht nachkommt.

Zuwiderhandlungen gegen die 88 7 und 8 dieser Satzung sind Ordnungswidrigkeiten nach § 17 KAG M-V.

(4) GemanB § 17 Abs. 3 KAG M-V kann eine Ordnungswidrigkeit nach Abs. 1 mit einer GeldbuBe bis zu 10.000,00
Euro, die Ordnungswidrigkeit nach Abs. 2 mit einer GeldbuBe bis zu 5.000,00 Euro geahndet werden.




§ 12 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am xx.xx.202x in Kraft.




	Vorlage
	Anlage  1 Satzung über die Erhebung der Zweitwohnungssteuer in der Gemeinde Papendorf
	Anlage  2 Synopse zur Neufassung über die Erhebung der Zweitwohnungssteuer in der Gemeinde Papendorf

